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ABSCHNITT VI

Versorgungsgeld

8§46
Versorgungsgeld fur die Angehorigen

eines Beamten des Dienststandes

(1) Solange die Bezlige eines Beamten des Dienststandes entfallen, weil er eigenmachtig und ungerechtfertigt vom
Dienst fernbleibt, weil er infolge Entzuges seiner Freiheit an der Ausiibung seines Dienstes verhindert ist oder weil er
abgangig geworden ist, gebihrt dem Angehdrigen des Beamten ein monatliches Versorgungsgeld bis langstens zur
Entlassung des Beamten.

(2) Das Versorgungsgeld gebuhrt in der Hohe des Versorgungsbezuges, der dem Angehorigen geblhren wiirde, wenn
der Beamte im Zeitpunkt des Beginns seiner Abwesenheit bzw. Dienstverhinderung gestorben ware. Das Erfordernis
einer ruhegenuf3fahigen Gesamtdienstzeit von mindestens funf Jahren entfallt. Die Einschrankung des § 14 Abs. 2 gilt
nicht. Soweit der Grund fir den Entfall der Bezlige nur fir den Teil eines Kalendermonats besteht, gebuhrt fur jeden
Kalendertag jener Wert, der sich aus der Teilung des Versorgungsgeldes durch die volle Anzahl der Kalendertage des
betreffenden Monats ergibt. Bereits ausbezahlte, nicht gebiihrende Betrdge sind hereinzubringen. (Anm: LGBI. Nr.
28/2001)

(3) Angehorige, die den Grund fir den Entfall der Bezlige vorsatzlich verschuldet oder mitverschuldet haben, haben
keinen Anspruch auf Versorgungsgeld.

(4) Das dem Ehegatten und den Kindern geblhrende Versorgungsgeld ist bis zum Ende des sechsten Kalendermonates
der Abwesenheit bzw. Dienstverhinderung des Beamten im gleichen Verhaltnis so zu erhdhen, daR es zusammen mit
dem Versorgungsgeld des friiheren Ehegatten den Monatsbezug erreicht, der der besoldungsrechtlichen Stellung des
Beamten im Zeitpunkt des Beginns seiner Abwesenheit bzw. Dienstverhinderung entspricht.

(5) Sind Anhaltspunkte dafur vorhanden, daf die Abgangigkeit des Beamten auf einen Dienstunfall oder auf andere mit
der ordnungsgemafRen Versehung des Dienstes zusammenhdngende Umstdnde zurlckzufuhren ist, so kann das
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Versorgungsgeld fir weitere sechs Monate nach der Vorschrift des Abs. 4 erhdoht werden. Fur die dartber
hinausgehende Zeit kann das Versorgungsgeld auf den Betrag des Ruhebezuges erhéht werden, der dem Beamten
gebUhren wirde, wenn er im Zeitpunkt des Abgangigwerdens in den Ruhestand versetzt worden ware.

(6) Dem friheren Ehegatten gebUhrt Versorgungsgeld nur auf Antrag. Es fallt, wenn der Antrag bis zum Ende des
dritten Kalendermonates nach dem Zeitpunkt des Beginns der Abwesenheit bzw. Dienstverhinderung des Beamten
gestellt wird, mit dem auf den Beginn der Abwesenheit bzw. Dienstverhinderung folgenden Monatsersten an. In allen
Ubrigen Fallen gebuhrt das Versorgungsgeld von dem der Einbringung des Antrages folgenden Monatsersten an; wird
der Antrag an einem Monatsersten gestellt, so gebuhrt das Versorgungsgeld von diesem Tag an.

(7) Hat ein abgangiger Beamter keine anspruchsberechtigten Angehdrigen, so kann ihm zu Handen eines zu
bestellenden Abwesenheitskurators langstens auf die Dauer von drei Jahren zur Bestreitung gesetzlicher oder
vertraglicher Verpflichtungen ein monatliches Versorgungsgeld geleistet werden. Das Versorgungsgeld darf die Halfte
des Ruhebezuges nicht Ubersteigen, der dem Beamten gebiihren wirde, wenn er im Zeitpunkt des Abgangigwerdens
in den Ruhestand versetzt worden ware. Abs. 2 zweiter Satz ist anzuwenden. Zu diesem Versorgungsgeld gebuhrt
keine Sonderzahlung.

(8) Kommt der abgangige Beamte zurtick, so gebuhrt ihm fiir die Zeit bis zu seiner Rickkehr der Unterschiedsbetrag
zwischen dem nach diesem Gesetz geleisteten Versorgungsgeld einschlieBlich allfalliger Zulagen und den Ruhebezug,
der ihm gebuhrt hatte, wenn er im Zeitpunkt des Abgangigwerdens in den Ruhestand versetzt worden ware. Die
Sonderzahlungen sind bei der Berechnung des Unterschiedsbetrages zu berucksichtigen. Der Unterschiedsbetrag
gebuhrt insoweit nicht, als der Beamte eigenmadchtig und ungerechtfertigt dem Dienst ferngeblieben ist. Der
Unterschiedsbetrag gebuhrt auch fur die Dauer der Dienstverhinderung durch einen Freiheitsentzug, den der Beamte
nicht verschuldet hat. Von dem Unterschiedsbetrag ist eine Entschadigung abzuziehen, die fir die durch den

Freiheitsentzug entstandenen vermoégensrechtlichen Nachteile zugesprochen wurde oder verlangt werden kénnte.

(9) Ist der abgangige Beamte gestorben, so ist das Versorgungsgeld auf den fir die gleiche Zeit gebihrenden
Versorgungsbezug anzurechnen. Die Sonderzahlungen sind bei der Anrechnung zu bertcksichtigen.

(10) Wenn der Freiheitsentzug durch ein ausldndisches Staatsorgan aus Grinden erfolgte, die nach dsterreichischem
Recht keinen solchen Freiheitsentzug begrindet hatten, geblhrt ein Unterschiedsbetrag im Sinne des Abs. 8. Im Sinne
des Abs. 7 kann Versorgungsgeld geleistet werden.

(11) Die 88 28 bis 41 sind sinngemal anzuwenden.

(Anm: LGBI. Nr. 113/1993)

In Kraft seit 01.07.2001 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/ooe_l-pg/paragraf/28
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=113/1993&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 46 Oö. L-PG
	Oö. L-PG - Oö. Landesbeamten-Pensionsgesetz


